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PREISERMITTLUNGSBLATT 2: 
AUFGLIEDERUNG WICHTIGER EINHEITSPREISE 

[Anlage zum Angebot] 
 

Bieter 

      

 

 

Vergabenummer 

2022_Budge_012 

Datum 

20.04.2022 

Baumaßnahme:  HfMT, Sanierung der Gebäudehülle Budge Palais, Harvestehuder Weg 12, 20148 Hamburg 

Gewerk:  Maler- und Lackierarbeiten, Fassade 

Das Preisermittlungsblatt 2 ist vom Bieter gemäß den nachstehenden Hinweisen auszufüllen und zusammen mit dem 
Angebot abzugeben. 
Diese Aufgliederung dient der Vergabestelle, um im Rahmen der Angebotswertung die für die Angebotssumme 
maßgeblichen Kalkulationsbestandteile beurteilen zu können. 
Wichtige, den Preis bestimmende Teilleistungen werden von der Vergabestelle vorgegeben (Spalten 1 – 3). 
Der Bieter gibt seine Preise für die Teilleistungen an (Spalten 4 – 9). 
Für eventuelle Erläuterungen hat der Bieter gegebenenfalls ein Beiblatt beizufügen. 

Das Preisermittlungsblatt 2 wird vertraulich behandelt und nur den unmittelbar mit der Bearbeitung befassten Personen 
zugänglich gemacht. 

 
OZ des LV1)  Kurzbezeichnung der 

Teilleistung1) 

Mengen-
einheit1) 

Zeit- 
ansatz 
Std.2)  

Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR 
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 

    Löhne Stoffe Geräte3)  Nachunter-
nehmer 

Angebotener 
Einheitspreis 
(Sp. 5+6+7+8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10.10.40 Fassade reinigen, 

Druckwasserstrahlen

, mit Entsorgung  

m²       

10.10.60 Teilbereiche 

spachteln mit 

Schwerarmierung / 

Gewebeeinlage 

m²       

10.10.100 Schlussbeschichtun

g Silikatfarbe 

m²       

10.10.120 Holzfenster, 

Kunstharz-

Beschichtung 

erneuern, < 2,0 m², 

Außenfläche 

m²       

10.10.150 Stahlgeländer, 

außen, Kunstharz-

Beschichtung 

erneuern 

m²       

10.20.40 Ornamentfries 

aufarbeiten, Außen 

m       

10.20.50 Ornamentfries ern., 

Abw. ca. 400mm, 

außen 

m       

         

 
1) Wird vom Auftraggeber vorgegeben. 
2) Nur für Teilleistungen, die der Auftragnehmer selbst erbringt. 
3) Für Gerätekosten einschließlich der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahl 
zugerechnet worden sind. 
 

 


